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Einzelplan 16 
Verfassungsgerichtshof 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und den Be-
richt des Haushalts- und Finanzausschusses Druck-
sache 18/6816 hin. Eine Aussprache ist auch hier 
nicht vorgesehen, sodass wir zur Abstimmung über 
den Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof kommen.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 18/6816, den Einzelplan 16 unverändert an-
zunehmen. Wir kommen damit zur Abstimmung über 
den Einzelplan 16 selbst und nicht über die Beschlus-
sempfehlung. Wer stimmt dem Einzelplan zu? – Das 
sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen, CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist der 
Einzelplan 16 in zweiter Lesung angenommen. 

Wir unterbrechen an dieser Stelle die Haushaltsbe-
ratungen. 

(Zurufe: Oh!) 

– Nur die Haushaltsberatungen; keine Vorfreude.  

Wir unterbrechen an dieser Stelle die Haushaltsbe-
ratungen und führen Sie morgen fort mit den Einzel-
plänen 15, 14 und 06. Morgen kommen wir dann 
auch zu den Abstimmungen über die heute berate-
nen Gesetze selbst und über den Einzelplan 20 so-
wie über die dazugehörigen Änderungsanträge. 

Ich rufe auf: 

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errich-
tung des Pensionsfonds des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Pensionsfondsgesetz Nord-
rhein-Westfalen – PFoG) sowie zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/5467 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 18/6834 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die CDU 
dem Abgeordneten Blöming das Wort. 

Jörg Blöming (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorausschauende 
und nachhaltige Finanzplanung – das ist unser Ziel 
als Zukunftskoalition. Zugegeben, in der heutigen 
Zeit ist eine vorausschauende Planung alles andere 
als einfach. Wir erleben täglich, dass steigende 
Preise in allen Bereichen des Lebens es nahezu un-
möglich machen, seriös zu planen. Umso wichtiger 

ist es, solide und vorausschauend zu planen, wo im-
mer es möglich ist. 

Wir wissen, dass die Versorgungsausgaben für die 
Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen in 
den vergangenen Jahren massiv angestiegen sind 
und dass wir mit weiteren Steigerungen rechnen 
müssen. Wir wissen, dass die Zahl der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger im 
Jahr 2027 ihren Höhepunkt erreichen wird. Wir wis-
sen außerdem, dass die Ausgaben bis etwa 2040 
konstant hoch bleiben werden. Da wir das alles wis-
sen, müssen wir entsprechend handeln. 

Der Grundstein für dieses Handeln wurde bereits vor 
rund zwei Jahrzehnten gelegt. Damals wurden die 
Vorläufer des heutigen Pensionsfonds des Landes 
eingerichtet. Das Ziel war, die Versorgung der Beam-
tinnen und Beamten langfristig abzusichern.  

Eigentlich war eine Auflösung dieser Rücklage bis 
Mitte der 2020er-Jahre geplant. Davon mussten wir 
glücklicherweise bisher keinen Gebrauch machen, 
ganz im Gegenteil: Bisher mussten noch gar keine 
Mittel aus dem Pensionsfonds entnommen werden. 
Über die Jahre konnte ein beachtlicher Kapitalstock 
aufgebaut werden.  

Aber die Lage verändert sich: Wir stehen vor großen 
demografischen Herausforderungen. In den nächs-
ten Jahren wird eine große Anzahl von Beamtinnen 
und Beamten in den Ruhestand gehen. Die soge-
nannte Babyboomergeneration scheidet aus dem Ar-
beitsleben aus. Damit verlieren wir nicht nur wertvolle 
Fachkräfte, wir müssen auch mit weiter steigenden 
Ausgaben für Pensionen rechnen. Deswegen ist es 
jetzt wichtig, dass wir uns sehr genau mit dem Pen-
sionsfonds beschäftigen. 

Der Pensionsfonds hat aktuell ein Volumen von rund 
14 Milliarden Euro. Damit kann er eine wichtige Rolle 
bei der Absicherung der Pensionsausgaben spielen – 
und genau das sollte er auch; dafür wurde er einge-
richtet. Er sollte dafür sorgen, dass der Landeshaus-
halt entlastet wird. Er sollte dafür sorgen, dass trotz 
steigender Versorgungsausgaben eine generatio-
nengerechte Verwendung von Haushaltsmitteln 
möglich ist. Genau diese generationengerechte Ver-
wendung von Haushaltsmitteln ist das gemeinsame 
Ziel von Landesregierung und Zukunftskoalition. 

Deshalb schlagen wir vor, ab dem Haushaltsjahr 
2024 die durchschnittlich erwirtschafteten Erträge 
aus dem Pensionsfonds NRW in den Landeshaus-
halt zu überführen. Damit bleibt der Kapitalstock er-
halten, und gleichzeitig können wir die Mittel genera-
tionengerecht einsetzen. Wir erhöhen also heute un-
seren Handlungsspielraum und agieren gleichzeitig 
nachhaltig bei der Versorgung. 

Einige Sachverständige und die Kolleginnen und Kol-
legen der SPD kritisieren diese Maßnahme. 

(Zurufe von der SPD) 
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